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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Der Abstimmungskampf zum Referendum gegen den Ausbau des Schweizer Beitrags
an die EU-Grenzschutzagentur Frontex wurde in der Westschweizer Öffentlichkeit
schon im Januar 2022 lanciert, noch bevor das Referendum zustande gekommen war.
In einem Meinungsbeitrag in Le Temps beschrieben Ständerätin Lisa Mazzone (gp, GE)
und eine Flüchtlingshelferin die Zustände auf dem Mittelmeer und in Libyen und wiesen
vor allem auf die Menschenrechtsverletzungen durch Frontex hin. Wenige Tage darauf
meldete sich FDP-Ständerat Damian Müller (fdp, LU) im gleichen Medium zu Wort und
kritisierte seine Ratskollegin dafür, in ihrem Beitrag keine Alternativen anzubieten und
stattdessen Frontex kategorisch abzulehnen. Er argumentierte überdies, dass fehlende
Mittel für Frontex dazu führen könnten, dass es in Europa und der Schweiz zu einer
Explosion «irregulärer Überfahrten» von Wirtschaftsmigrantinnen und -migranten
kommen würde. Der Frontex-Beitrag sei essentiell, um ein Mindestmass an Kontrolle
der Migrationsströme sicherzustellen. Zudem brauche man darüber hinaus eine
verstärkte Entwicklungshilfe in den Ursprungsländern der Flüchtenden in Kombination
mit besseren Grenzkontrollen durch die Nachbarländer Libyens. 

Die deutschsprachigen Medien griffen das Thema erst im Februar grossflächig auf,
nachdem das Referendumskomitee am 20. Januar knapp 58'360 Unterschriften –
davon 54'377 gültige – eingereicht hatte. Diskutiert wurde in den Medien insbesondere
über mögliche interne Konflikte innerhalb der SP und der SVP. Bei der SP orteten die
Medien einen Widerspruch zwischen der Ablehnung von Frontex und dem Wunsch nach
Beibehaltung des Schengen-Abkommens, bei der SVP hingegen zwischen dem
parteilichen Ziel einer restriktiven Migrationspolitik, und somit der Unterstützung von
Frontex, bei gleichzeitiger Ablehnung aller Arten von EU-Verträgen. Der Blick sah die
«Linke» gar in der «EU-Falle» sitzen, da die Schweiz bei einem Nein nicht nur aus dem
Schengen-Dublin-System ausgeschlossen würde, sondern sich in diesem Fall auch die
bilateralen Beziehungen mit der EU dramatisch verschlechtern würden. Dabei waren
die Auswirkungen einer Ablehnung auf den Verbleib im Schengen-Raum jedoch
umstritten. Gemäss EJPD-Vorsteherin Karin Keller-Sutter würde durch ein Nein zum
Frontex-Ausbau ein Beendigungsverfahren für das Schengen-Abkommen ausgelöst,
welches bei einer fehlenden Einigung nach sechs Monaten den Ausschluss der Schweiz
aus Schengen/Dublin zur Folge hätte. Dieser Einschätzung widersprach jedoch der
emeritierte Rechtsprofessor Rainer J. Schweizer in der NZZ. Demnach könne der
Ausschluss der Schweiz aus Schengen/Dublin nicht gemäss der Guillotineklausel von
2004 vonstatten gehen, da die Schweiz seither rund 370 Rechtsakte der EU
übernommen habe. Dies würde folglich einen umfassenden Austrittsvertrag nach dem
Vorbild des Brexit-Vertrags vonnöten machen. Dieser Meinung schloss sich die SP
(sowie auch die Grünen) an. Ergänzend präsentierte etwa SP-Ständerat Daniel Jositsch
(sp, ZH) einen Plan B in Form einer parlamentarischen Initiative, falls die Schweizer
Stimmbevölkerung den Frontex-Ausbau tatsächlich ablehnen sollte. Darin schlug er vor,
das Schweizer Kontingent der von der UNO anerkannten Flüchtlinge innerhalb der 90
Tage bis zum Schengen-Ausschluss auf 4'000 zu erhöhen, sozusagen als humanitäre
flankierende Massnahme zum Frontex-Ausbau. Da die SP die Unterstützung an den
Frontex-Ausbau an diese Bedingung gekoppelt hatte, könnte die Schweiz nach der
Aushandlung dieser Erhöhung den Frontex-Beitrag dann trotzdem freigeben. 
Die Nein-Parole beschloss die SP an ihrem Parteitag mit grosser Mehrheit, wenngleich
einzelne Parteiexponentinnen und -exponenten wie Nationalrat Eric Nussbaumer (sp,
BL) sich nur halbherzig anschliessen mochten. In den Befragungen im Vorfeld der
Abstimmung zeichnete sich jedoch eine SP-interne Spaltung ab: Die Sympathisierenden
der SP wollten der Vorlage gemäss einer Ende April durchgeführten Tamedia-
Vorumfrage entgegen dem Kurs des Parteipräsidiums und des Parteitags mit fast 53
Prozent zustimmen. Ähnliches spielte sich bei den Grünen ab, bei denen 48 Prozent der
Sympathisierenden trotz Nein-Parole der Partei eine Ja-Stimme in Aussicht stellten,
wogegen 44 Prozent der Parteileitung zu folgen gedachten. Auch bei den traditionell
SP-nahen Organisationen zeigten sich die Auswirkungen dieses inhaltlichen Dilemmas,
wie CH Media berichtete. Obwohl das Sekretariat des Gewerkschaftsbundes seinem
Vorstand und den Mitgliedern in einem internen Papier Stimmfreigabe vorgeschlagen
hatte, da «ein Interessenkonflikt zwischen einer menschenwürdigen europäischen
Flüchtlingspolitik und der Personenfreizügigkeit im Rahmen von Schengen» vorliege,
beschloss der SGB-Vorstand die Nein-Parole. Hingegen entschied sich der
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Gewerkschaftsbund gemäss Mediensprecher Gaillard jedoch dagegen, den
Abstimmungskampf des Referendumskomitees mitzufinanzieren. Auch andere NGOs
wie die SFH, die traditionell die Anliegen der SP unterstützten, taten sich mit der
Parolenfassung schwer. SFH-Direktorin Miriam Behrens befürchtete, dass die Schweiz
bei einem Nein nicht mehr an der Verbesserung der europäischen Migrationspolitik
mitwirken könnte. Andererseits könnte der Ausbau der EU-Agentur die Kontrolle der
Mitgliedstaaten erschweren, in deren Kompetenzbereich die meisten Verstösse fielen.
Amnesty International verzichtete darauf, sich am Abstimmungskampf zu beteiligen, da
die im Referendum betroffenen Bestimmungen nicht die konkreten Bedingungen von
Schutzsuchenden oder die Verteidigung der Menschenrechte beträfen. 

Am anderen Ende des politischen Spektrums hatte die SVP ebenfalls mit der
Beschlussfassung zu kämpfen. Obwohl die Vorlage zum Ausbau des Schweizer Beitrags
an Frontex aus dem Departement von SVP-Bundesrat Ueli Maurer stammte, lehnten sie
mehrere einflussreiche SVP-Mitglieder von Anfang an ab, darunter Esther Friedli (svp,
SG), Lukas Reimann (svp, SG), Marcel Dettling (svp, SZ)) und Marco Chiesa (svp, TI), oder
wechselten nach der parlamentarischen Phase aus dem Ja- ins Nein-Lager (Céline
Amaudruz (svp, GE) und Roger Köppel (svp, ZH)). Die Südostschweiz berichtete, dass
sich die Parteibasis eine Nein-Parole wünsche, was eine unheilige Allianz mit der SP und
den Grünen bedeuten würde. Die Vertreterinnen und Vertreter des Nein-Lagers
innerhalb der SVP wollten die Gelder lieber an der eigenen Grenze investieren, als diese
der Frontex, deren Nutzlosigkeit sich gezeigt habe, zur Verfügung zu stellen. Die
Befürworterinnen und Befürworter setzten sich hingegen für mehr Grenzschutz an den
EU-Aussengrenzen und weniger «illegale Migration» ein. Es lag daher an der
neunköpfigen Parteileitung, eine Empfehlung auszuarbeiten, deren Mitglieder hatten in
der Schlussabstimmung im Parlament aber unterschiedliche Positionen vertreten. Die
Partei beschloss schliesslich Anfang April 2022 die Ja-Parole und folgte damit nicht
zuletzt der Empfehlung ihres verantwortlichen Bundesrats Ueli Maurer. 
Bei der Parolenfassung weniger schwer taten sich die Mitte und die FDP, deren
Delegiertenversammlungen im Januar (Mitte) und Februar (FDP) klare Ja-Parolen
ausgaben. 

Mitte März trat erstmals das Referendumskomitee «No Frontex» an die Öffentlichkeit.
Das Komitee lehnte nicht nur die Erhöhung des Beitrags, sondern die
Grenzschutzagentur als Ganzes ab, weil diese «ohne jegliche demokratische Kontrolle
der Mitgliedstaaten» agiere, berichtete die Tribune de Genève. Mitte April versuchten
die Frontex-Gegnerinnen und -Gegner mit Demonstrationen und anderen öffentlichen
Anlässen, die Stimmbevölkerung für die Thematik zu sensibilisieren. 

In der Folge äusserten sich aber auch zahlreiche Befürworterinnen und Befürworter
öffentlich zu Wort. Während sich die Frontex-Gegnerinnen und -Gegner auf
humanitäre Argumente stützten, wandten sich Wirtschaftsorganisationen mit
ökonomischen Bedenken an die Öffentlichkeit. So gründete der Tourismussektor im
April ein Ja-Komitee, da dieser bei einer Ablehnung der Vorlage den Ausschluss aus
dem Schengen-Visa-Raum befürchtete. Dadurch bräuchten Touristen aus Fernmärkten
ein separates Visum für einen Aufenthalt in der Schweiz, was die Attraktivität einer
Schweiz-Reise drastisch senken würde, begründete STV-Direktor Philipp Niederberger
die Ängste der Branche. Hotelleriesuisse rechnete mit Einbussen von bis zu CHF 188
Mio. pro Jahr und der Bundesrat erwartete jährliche Ausfälle von jährlich maximal CHF
500 Mio. Franken für den Schweizer Tourismus. Doch nicht nur wirtschaftliche
Bedenken wurden vorgebracht, KKJPD-Präsident Fredy Fässler (sp, SG) warnte davor,
bei einem Nein zum Frontex-Beitrag vom Sicherheitssystem der EU abgehängt zu
werden, was für die Polizeiarbeit hochproblematisch wäre. 

Ebenfalls im April, also knapp einen Monat vor der Abstimmung, wurde bekannt, dass
OLAF – die Antibetrugsbehörde der EU – in einem geheimen Bericht mehrfache
Verfehlungen durch Frontex-Verwaltungsräte festgestellt hatte. Die Frontex-Spitze um
Direktor Fabrice Leggeri sei demnach in Mobbing und illegale Pushbacks – also in
illegale Ausweisungen oder Rückschiebungen von Migrantinnen und Migranten
unmittelbar vor oder nach dem Grenzübertritt, ohne dass diese die Möglichkeit hatten,
einen Asylantrag zu stellen – verwickelt gewesen. Nach Veröffentlichung dieser
Vorwürfe verweigerte der Haushaltsausschuss des EU-Parlaments Frontex die
Décharge. Auch der Vorsitzende des Frontex-Verwaltungsrats, Marko Gasperlin, gab in
einem Blick-Interview zu Protokoll, dass in bestimmten Fällen «absolut falsch
gehandelt» worden sei, auch wenn das Frontex-System im Grossen und Ganzen
funktioniere. Zwei Wochen vor dem Abstimmungstermin bat der umstrittene Frontex-
Chef Fabrice Leggeri seinen Rücktritt an, der vom Verwaltungsrat gleichentags
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akzeptiert wurde. Leggeri wurde nicht nur für die zahlreichen nachgewiesenen
Pushbacks verantwortlich gemacht, er wurde auch des Missmanagements und des
Mobbings bezichtigt. Unklar war, wie sich diese Nachricht auf die Volksabstimmung
auswirken würde. Einerseits bestätige der Rücktritt die Kritik an der Grenzagentur,
andererseits sei er Zeugnis einer gewissen Reformbereitschaft, argumentierte der
Tages-Anzeiger. Letzterer Interpretation schloss sich das EFD an. Eine Sprecherin
erklärte, dass Frontex nun das angeschlagene Vertrauen zurückgewinnen könne und
dass sich gezeigt habe, dass die Aufsichtsmechanismen funktionierten. 

Eine Tamedia-Meinungsumfrage vom 4. Mai machte jeglichen Anflug von Spannung
hinsichtlich des Ausgangs der Abstimmung zunichte, denn eine grosse Mehrheit der
Befragten (64%) wollte ein Ja an der Urne einlegen. Auf eine deutliche Annahme der
Vorlage am 15. Mai deuteten nicht nur die Meinungsumfragen, sondern auch die
Auswertung der Zeitungs- und Inserateanalyse von Année Politique Suisse hin. Während
das Ja-Lager in den untersuchten Printmedien rund 120 Inserate publizieren liess, fand
quasi keine Gegenkampagne statt (ein einzelnes Kontra-Inserat während der ganzen
Untersuchungsperiode). Die Pro-Inserate warnten vor allem davor, dass ein Nein die
Sicherheit der Schweiz, die Reisefreiheit und die Schweizer Wirtschaft bedrohen
würde. Einen direkten Zusammenhang zum oftmals genannten Ausschluss der Schweiz
aus Schengen/Dublin machten nur 35 Prozent der Inserate, also deutlich weniger als
drei Jahre zuvor beim Referendum zur Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie. 1

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

In der Sondersession im Mai 2022 behandelte der Nationalrat die neuste
Mehrwertsteuerrevision, ein «Sammelsurium von Massnahmen» (Schneeberger), die
grösstenteils auf eine Vereinfachung der Mehrwertsteuer abzielten. Daniela
Schneeberger (fdp, BL) und Céline Amaudruz (svp, GE) stellten dem Rat die Vorlage im
Namen der WAK-NR vor. Die Hauptpunkte der Revision waren in der Eintretensdebatte
kaum umstritten, die Fraktionen zeigten sich aber dennoch wenig begeistert von der
Revision: «Zu dieser Mehrwertsteuergesetzrevision haben Sie sich nicht mit grosser
Begeisterung geäussert», merkte denn auch Finanzminister Maurer an. Er wies jedoch
allfällige Kritik an der Vorlage gleich zu Beginn ans Parlament zurück: Der Bundesrat
habe neben minimalen, unumstrittenen Vereinfachungen lediglich vom Parlament
überwiesene Vorstösse umgesetzt. 
Der Nationalrat schuf nur wenige vom bundesrätlichen Entwurf abweichende
Regelungen: Unter anderem verlangte die Regierung aufgrund der Motionen Stöckli (sp,
BE; Mo. 18.4194) und von Siebenthal (svp, BE; Mo. 18.4363), im Ausland bewirkte
Leistungen der Reisebüros von der Mehrwertsteuer auszunehmen. Damit solle «die
administrative Hürde für ausländische Reisebüros» gesenkt und der Schweizer
Tourismus gefördert werden, erklärte Schneeberger. Die Kommissionsmehrheit
beantragte jedoch erfolgreich die Ablehnung der neuen Regelung, um eine
Benachteiligung der Schweizer Reisebüros zu verhindern. Eine Minderheit Aeschi (svp,
ZG) hatte hier überdies die Leistungen von Wiederverkäufern im Tourismusbereich von
der Mehrwertsteuer ausnehmen wollen, fand damit aber keine Mehrheit.
Auch bei den Bereichen, die von der Mehrwertsteuer ausgenommen werden sollen,
setzte sich die Kommissionsmehrheit gegen den Bundesrat durch. Sie wollte neben den
bereits betroffenen Gesundheitseinrichtungen und neu auszunehmenden Leistungen
der koordinierten Versorgung (Motion Humbel: mitte, AG; Mo. 19.3892) auch Leistungen
von Tageskliniken und Ambulatorien von der Mehrwertsteuer befreien. Zudem sollte
auch das Anbieten von Anlagegruppen von Anlagestiftungen gemäss BVG zukünftig nicht
mehr der Mehrwertsteuer unterliegen. Stillschweigend wurden beide Änderungen
angenommen, erstere gegen einen Minderheitsantrag Birrer-Heimo (sp, LU). 
Des Weiteren schlug die Kommissionsmehrheit vor, dass Steuerpflichtige mit
steuerbaren Leistungen unter CHF 250'000 und ohne Wohn- und Geschäftssitz in der
Schweiz ihre Leistungen zukünftig direkt mit der ESTV abrechnen können und nicht wie
bisher eine Vertreterin oder einen Vertreter bestimmen müssen. Eine Minderheit Marti
(sp, BL) sowie Bundesrat Maurer wollten den diesbezüglichen Status quo verteidigen:
Diese Vertretenden dienten der Kommunikation mit den Steuerpflichtigen und seien
nötig, weil amtliche Dokumente nur im Inland zugestellt werden dürfen. Allerdings
folgte der Nationalrat seiner Kommissionsmehrheit. 
Ansonsten wurden zwar zahlreiche Minderheitsanträge diskutiert, von denen blieb
jedoch der Grossteil erfolglos. So schuf der Nationalrat zum Beispiel wie vom Bundesrat
vorgeschlagen die Plattformbesteuerung der Versandhandelsplattformen, wie sie in
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der Motion Vonlanthen (damals noch cvp, FR; 18.3540) gefordert worden war. Da deren
Zahl geringer sei als diejenige der Verkäuferinnen und Verkäufer, könnten die
Lieferungen besser zugeordnet und identifiziert werden, erklärte Daniela Schneeberger
für die Kommission. Diese Änderung stiess denn auch nicht auf Widerstand. Vier
Minderheitsanträge Aeschi verlangten jedoch eine Präzisierung der Regelungen, um
eine Ungleichbehandlung der verschiedenen Plattformen sowie der schweizerischen
gegenüber den ausländischen Plattformen zu verhindern. Finanzminister Maurer
empfahl diese Anträge zur Ablehnung, zumal die vom Bundesrat vorgeschlagene
Regelung «sehr komplex» sei und bei Änderungen «vieles aus dem Lot» geraten könne.
Die Minderheitsanträge wurden in der Folge verworfen. Ergänzend definierte der
Nationalrat auf Antrag seiner Kommission den Begriff «elektronische Plattform». 
Ein weiterer umstrittener Aspekt betraf die Besteuerung der Emissionsrechte. Gemäss
Kommissionssprecherin Schneeberger hatte das Bundesgericht in einem Urteil
entschieden, dass der Emissionshandel zu besteuern sei, um Missbrauch zu verhindern.
Daher habe der Bundesrat eine «generelle Bezugsteuerpflicht [unter anderem] bei der
Übertragung von Emissionsrechten» geschaffen. Diesem Vorschlag wollte die
Kommissionsmehrheit folgen, während eine Minderheit Aeschi den Handel mit CO2-
Emissionsrechten von der Mehrwertsteuer ausnehmen wollte: Die CO2-Zertifikate
seien Lenkungsabgaben. Da mit diesen kein Mehrwert geschaffen werde, müssten sie
auch nicht der Mehrwertsteuer unterstellt werden, argumentierte Thomas Burgherr
(svp, AG), der zudem einen weiteren Minderheitsantrag zu dieser Frage stellte.
Finanzminister Maurer wehrte sich gegen diese Einschätzung und erachtete den Kauf
von Emissionszertifikaten als «klar definierte Leistung». Auch diese Minderheitsanträge
fanden im Nationalrat keine Mehrheit. 
Diskussionen gab es auch um die zukünftige Möglichkeit für ein Gemeinwesen, «von
ihm ausgerichtete Mittel gegenüber dem Empfänger oder der Empfängerin ausdrücklich
als Subvention oder anderen öffentlich-rechtlichen Beitrag» zu definieren – sofern die
entsprechenden Rahmenbedingungen erfüllt sind. Dies hatte eine Motion der WAK-SR
(Mo. 16.3431) gefordert. So stelle sich «immer die Frage, was eine Subvention» sei,
betonte der Finanzminister. Dadurch, dass die Gemeinwesen dies zukünftig festlegen
könnten, schaffe man in dieser Frage Klarheit. Dies bestritt jedoch eine Minderheit
Aeschi, die bezweifelte, dass die ESTV später entsprechende Klassifizierungen
akzeptieren werde. Wiederum folgte der Nationalrat der Kommissionsmehrheit. 
Diskutiert wurde auch über die Frage, welche Güter zum reduzierten Satz besteuert
werden sollen. Der Bundesrat hatte diesbezüglich eine Änderung bei den Artikeln der
Monatshygiene beantragt, wie sie in der angenommenen Motion Maire (sp, NE; Mo.
18.4205) verlangt worden war. Eine Minderheit I Schneeberger wollte auf die Schaffung
dieser zusätzlichen Ausnahme verzichten, während eine Minderheit II Gigon (gp, VD) sie
um Windeln und Einlagen gegen Inkontinenz ergänzen wollte. Beide Anträge blieben
erfolglos, der Nationalrat blieb beim bundesrätlichen Vorschlag. Erfolglos blieb
überdies auch eine Minderheit Friedli (svp, SG) zur Unterstellung der
Beherbergungsleistungen unter den reduzierten Satz anstelle des Sondersatzes.
Insgesamt war in der Beratung lediglich ein Minderheitsantrag erfolgreich, nämlich
derjenige von Markus Ritter (mitte, SG) zur Beschränkung des Vorsteuerabzugs auf die
vom Vorsteuerabzug berechtigten Tätigkeiten. Heute gebe es beim Erwerb von
qualifizierten Beteiligungen einen Vorsteueranspruch «im Rahmen der zum
Vorsteuerabzug berechtigten unternehmerischen Tätigkeiten». Auf zusätzlichen
anderen Tätigkeiten sei jedoch kein solcher Abzug möglich. Durch einen
Änderungsvorschlag der Kommissionsmehrheit entstünde jedoch neu auch auf
Letzteren ein Vorsteueranspruch, was nicht gerechtfertigt sei. Mit 105 zu 77 Stimmen
(bei 1 Enthaltung) folgte der Nationalrat Ritter in dieser sehr technischen Frage. Die
SVP- und die FDP.Liberale-Fraktion hatten die Version der Kommissionsmehrheit
bevorzugt. 
Stillschweigend hiess die grosse Kammer unter anderem in Übereinstimmung mit einer
weiteren Motion Page (Mo. 17.3657) die Ausnahme der für eine Teilnahme an kulturelle
Anlässe verlangten Entgelte von der Mehrwertsteuer gut. Unbestritten war auch die
Schaffung einer Mithaftung für Mitglieder der geschäftsführenden Organe bei Serien-
Konkursen. Auch die jährliche Abrechnungsmöglichkeit für die Mehrwertsteuer stiess
im Nationalrat nicht auf Widerstand. 
In der Gesamtabstimmung hiess der Nationalrat diese thematisch breite
Mehrwertsteuerrevision mit 129 zu 53 Stimmen (bei 1 Enthaltung) gut. Sowohl die
ablehnenden Stimmen als auch die Enthaltung stammten von Mitgliedern der SVP-
Fraktion. Zudem nahm der Nationalrat auch die Petitionen von Campax mit dem Titel
«Bloody unfair - runter mit der Tampon-Steuer!» (Pet. 19.2017) und von der
Jugendsession 2017 zur «Überarbeitung der Mehrwertsteuer zu Gunsten der AHV» (Pet.
18.2006) zur Kenntnis. 2
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1) APS-Zeitungs- und Inserateanalyse zu den Abstimmungen vom 15.5.22; Fög (2022). Abstimmungsmonitor zu den Vorlagen
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